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0 Grundlagen

0.1 Ausgangslage und Situation

Der gewählte Planungsperimeter wird durch die Kirch-
strasse im Norden, die ehemalige Brauereiwirtschaft 
im Osten und die Bahnlinie im Süden abgegrenzt. Mit 
dem Ziel einer städtebaulich und funktional möglichst 
abgestimmten und hochwertigen Entwicklung wurde 
nebst den Schlüsselparzellen von BLS und Parzelle 
Nr. 2500 der ganze Bereich des Bahnhofareals rund 
um den alten Ortskern von Wabern in den Planungs-
perimeter miteinbezogen.

Im weiter gefassten Betrachtungsperimeter sind ins-
besondere die aus verkehrstechnischer Sicht rele-
vanten Abschnitte der Kirch-, Bondeli-, Dorf- und 
Seftigenstrasse enthalten. Schliesslich umfasst der 
Betrachtungsperimeter auch das ehemalige Brauerei-
areal, dessen optimale Anbindung an die S-Bahnstati-
on zu den planerischen Hauptzielen gehört.

Abbildung 1: Bild

Betrachtungsperimeter
Planungsperimeter
Schlüsselparzellen

2500

BLS

0.2 Prozess

Um eine qualitativ hochwertige Entwicklung erreichen 
und auch langfristig sichern zu können, hat die Ge-
meinde seit dem Jahr 2013 ein mehrstufi ges Entwick-
lungs- und Planungsverfahren durchgeführt. 

Die planerische Umsetzung des Vorhabens erfolgt in 
drei Stufen: Masterplan, Bebauungs- und Erschlies-
sungskonzept sowie Änderung der baurechtlichen 
Grundordnung.



3
Planungstitel

Mitwirkungsbericht – Vorprüfungsexemplar

0.3 Planungsinstrument

Der Masterplan „Areal Station Wabern“ bildet die 
konzeptionelle Grundlage der neuen Zone mit Pla-
nungspfl icht und besteht aus Karte sowie Bericht. Der 
Masterplan ist als Idee, Vision zu verstehen und dient 
insbesondere dazu die Inhalte der nachgelagerten 
Planungsinstrumente besser verstehen sowie nach-
vollziehen zu können. Der Masterplan wurde vom Ge-
meinderat genehmigt, hat aber keine planungsrecht-
liche Verbindlichkeit und war nicht Bestandteil der 
öff entlichen Mitwirkung.

Das Bebauungs- und Erschliessungskonzept BEK 
wurde aus dem Masterplan abgeleitet und macht Aus-
sagen zur Nutzungsart, zu den wichtigsten städtebau-
lichen Rahmenbedingungen, zum Freiraum sowie den 
Erschliessungsgrundsätzen und verortet die räum-
lichen Aussagen der Zone mit Planungspfl icht. Das 
BEK wird durch den Gemeinderat beschlossen und ist 
für die Gemeindebehörden verbindlich, wird aber nicht 
durch den Kanton genehmigt. Das BEK war Bestand-
teil der öff entlichen Mitwirkung.

Nutzungsplanänderung, besondere Vorschriften 
zum Nutzungsplan und Baulinienplan sind Bestand-
teil der baurechtlichen Ordnung und müssen in einem 
ordentlichen Verfahren nach Artikel 66 Absatz 2 des 
kantonalen Baugesetzes mit öff entlicher Mitwirkung, 
kantonaler Vorprüfung, öff entlicher Aufl age durch die 
Stimmbevölkerung beschlossen und vom Kanton ge-
nehmigt werden. Nutzungsplanänderung, besondere 
Vorschriften zum Nutzungsplan und Baulinienplan wa-
ren Bestandteil der öff entlichen Mitwirkung.
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1 Mitwirkung

1.1 Gegenstand der Mitwirkung

Die Durchführung einer öff entlichen Mitwirkung wird 
durch das Raumplanungsgesetz vorgeschrieben. Die 
Mitwirkung dient der demokratischen Abstützung und 
der Qualitätssicherung einer Planung, welche in der 
einen oder anderen Form alle Bürgerinnen und Bürger 
betreff en wird. Dem Gemeinderat ist es ein Anliegen, 
dass alle interessierten Kreise ihre Fragen klären, ihre 
Hoff nungen und Ängste formulieren, ihre Verbesse-
rungsvorschläge einbringen und ihre Vorbehalte plat-
zieren können.

Im Gegensatz zur (später folgenden) öff entlichen Auf-
lage, bestehen für die Teilnahme an der Mitwirkung 
kaum formellen Vorgaben. Alle Eingaben wurden von 
der Planungsbehörde geprüft und beantwortet, sofern 
sie schriftlich und fristgerecht eingereicht worden sind. 

Gestützt auf die zahlreichen Eingaben hat der Ge-
meinderat verschiedene Korrekturen an der Mitwir-
kungsvorlage beschlossen. Die verschiedenen Pläne, 
die besonderen Vorschriften, der Raumplanungsbe-
richt und weitere Planungsgrundlagen sind auf www.
koeniz.ch/stationwabern abrufbar.

Sämtliche Dokumente wurden zeitgleich zur Veröf-
fentlichung des vorliegenden Mitwirkungsberichts an 
das kantonale Amt für Gemeinden und Raumordnung 
(AGR) zur Vorprüfung eingereicht.

Folgende Dokumente waren Gegenstand der öff entli-
chen Mitwirkung:

 ▪ Nutzungsplanänderung
 ▪ Besondere Vorschriften zum Nutzungsplan
 ▪ Baulinienplanänderung
 ▪ Raumplanungsbericht
 ▪ Bebauungs- und Erschliessungskonzept BEK

1.2 Information der Öff entlichkeit

Die Änderung der baurechtlichen Grundordnung (Nut-
zungsplanänderung, besondere Vorschriften zum Nut-
zungsplan und Baulinienplan) sowie das Bebauungs- 
und Erschliessungskonzept BEK wurden vom 25. April 
bis 1. Juni 2018 zur öff entlichen Mitwirkung aufgelegt. Am 
17. Mai wurde die Planung im Kulturlokal „Heitere 
Fahne“ vorgestellt. Rund 50 Interessierte informierten 
sich detailliert vor Ort in einer allgemein konstruktiven 

Stimmung über die Planung.

Die Mitwirkungsunterlagen waren während der ge-
samten Mitwirkungsfrist im Gemeindehaus aufgelegt 
und frei konsultierbar.

1.3 Übersicht Mitwirkungseingaben

Während der Mitwirkungsfrist sind insgesamt 13 Mit-
wirkungseingaben eingegangen. Dabei kamen 9 Ein-
gaben von Institutionen (Parteien, Verbände, Leiste 
und Interessenvertreter) sowie 4 Eingaben von Privat-
personen.

Die folgenden Mitwirkenden haben eine schriftliche  
Stellungnahme eingereicht.

Parteien

A Sozialdemokratische Partei Köniz
B Grüne Köniz

Quartiervereine

3 Wabern-Leist
4 Gurtenbühl Leist

Interessenverbände, Firmen

1 von Graff enried Recht
2 BLS Netz AG
5 Wasserverbund Region Bern AG
6 Ausschuss Stockwerkeigentümergemeinschaft 

„Quellfrisch“
7 VCS Regionalgruppe Bern

Bevölkerung

8 Herr Luca Vettorazzo, Gurtenbrauerei, Wabern
9 Frau Rosmarie Kiener, Möriswil
10 Frau S. Santoro-Ciardullo

Herr M. Santoro, Gurtenbrauerei, Wabern
11 Herr Bruno Lustenberger, Gurtenbrauerei, Wa-

bern
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2 Zusammenfassung der Eingaben

Die Aussagen der Mitwirkungseingaben wurden thematisch geordnet, zusammengefasst und durch den Ge-
meinderat beantwortet. Die Nummerierung entspricht dabei der Nummerierung der Mitwirkenden. In der Spalte 
„Anpassung“ ist vermerkt, ob die Mitwirkungseingabe zu Änderungen an der Planung geführt hat, vertiefte Über-
prüfungen notwendig sind oder die Mitwirkungseingabe nicht weiterverfolgt wird.

 

Nr. Kernaussage Anpassung Antwort des Gemeinderats

ja nein über-
prüf.

Allgemein

3 Der Wabern-Leist würdigt die sorg-
fältig erarbeitete Planung. Die Bemü-
hungen der Gemeinde ein attraktives 
Bahnhofquartier zu schaff en fi ndet 
durch den Wabern-Leist volle Unter-
stützung.

x Wird zur Kenntnis genommen.

3 Die verschiedenen Planungspe-
rimeter der Planungsinstrumente 
sind verwirrend. Welche Rechtskraft 
haben die Aussagen von Master-
plan und BEK (Platzierung Parkie-
rung, Verbreiterung Bahnhofstrasse 
usw.)?

x Der Masterplan hat keine Rechtswir-
kung und den Status einer Machbar-
keitsstudie. Das BEK ist für die Ge-
meindeverwaltung verbindlich. Siehe 
Kapitel 0.
Die Planungsperimeter wurde für alle 
Planungsperimeter vereinheitlicht.

3 Besondere Vorschriften zur ZPP:

Zu Ziff er 1
Der Zielsetzung kann vorbehaltlos 
zugestimmt werden.

x Wird zur Kenntnis genommen.

3 Zum Bebauungs- und Erschlies-
sungskonzept BEK:

Wir begrüssen, dass mit dem BEK 
eine detaillierte, konzeptionelle 
Grundlage für die nachgelagerte 
Überbauungsordnung vorliegt.

x Wird zur Kenntnis genommen.

4 Der Gurtenbühl-Leist freut sich über 
die geplante Aufwertung des Areals.

x Wird zur Kenntnis genommen.
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Nr. Kernaussage Anpassung Antwort des Gemeinderats

ja nein über-
prüf.

6 An der Informationsveranstaltung 
vom 17.5.18 haben wir den Eindruck 
erhalten, dass besonderes Augen-
merk auf einen ruhigen Innenhof der 
neuen Überbauung gelegt wurde. 
Auch die Anwohner ausserhalb des 
Planungsperimeters haben dieses 
Bedürfnis. Dies muss bei der Pla-
nung des neuen Bahnhofplatzes be-
rücksichtigt werden.

x Dies entspricht der Haltung der Ge-
meinde. Allerdings soll auch eine 
dem Ort angemessene Entwicklung 
ermöglicht werden.
Der ruhige Innenhof soll als Aus-
gleich zu den Immissionen von 
Kirchstrasse und S-Bahn-Station 
dienen. Die Emissionen der Über-
bauung selber haben dabei die ein-
schlägigen gesetzlichen Aufl agen 
der Lärmschutzverordnung des Bun-
des einzuhalten.
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Nr. Kernaussage Anpassung Antwort des Gemeinderats

ja nein über-
prüf.

6,
8

Durch das geplante Gebäude der 
BLS wird sich das Schallproblem 
noch verstärken und in Richtung 
Quellfrisch ausbreiten. Zu Randzei-
ten hört man bereits geringe Ge-
räusche. Die Aufenthaltszonen sind 
deshalb so einzurichten, dass diese 
nicht zu abendlichen Treff punkten 
werden. Allenfalls würden zwei- oder 
drei weniger hohe Gebäude und Ver-
zicht auf Restaurationsbetriebe mit 
Outdoorbereich die Lage entschär-
fen.
Wir bitten genauere Abklärungen, 
wie sich zusätzlicher Lärm für unsere 
Überbauung vermeiden lässt.

(x)

x Nach Art. 36 Abs. 1 LSV ermittelt die 
Vollzugsbehörde die Aussenlärmim-
missionen ortsfester Anlagen oder 
ordnet deren Ermittlung an, wenn 
sie Grund zur Annahme hat, dass 
die massgebenden Belastungsgren-
zwerte überschritten sind oder ihre 
Überschreitung zu erwarten ist. Um 
abschätzen zu können, ob ein Be-
trieb Lärm verursacht, ist meist ein 
Betriebskonzept nötig, so vor allem 
bei Gastgewerbebetrieben. Das ver-
langt auch die Gastgewerbeverord-
nung: Dem Gesuch um Eröff nung 
eines neuen Gastgewerbebetriebs 
ist gemäss Art. 25 Abs. 3 GGV ein 
Betriebskonzept beizulegen. Auf-
grund der Angaben zum Betrieb der 
Anlage ist der zu erwartende Lärm 
abzuschätzen. Der Betrieb darf da-
bei nicht mehr Lärm verursachen, als 
die Empfi ndlichkeitsstufe(n) von be-
einträchtigten Nutzungen zulassen.
Da die konkreten Nutzungen sowie 
deren abschliessende Lage in vor-
liegendem Verfahren nicht geklärt 
werden, können entsprechende Ab-
klärungen frühestens im Rahmen 
der nachgelagerten Überbauungs-
ordnung, sicher aber im Rahmen 
einer entsprechenden Bau- und/oder 
Betriebsbewilligung erfolgen.
Aus Sicht der Gemeinde sind die den 
Arealen zugeordneten Empfi ndlich-
keitsstufen zwingend einzuhalten. 
Jedoch attraktivieren Gastronomie-
betriebe den öff entlichen Aussen-
raum enorm und sind, wenn sie die 
geltenden Immissionsgrenzwerte 
berücksichtigen, erwünscht und aus 
Sicht der Gemeinde zuzulassen.
Zulässige Nutzfl äche und Fassaden-
höhe auf dem Bahnareal werden re-
duziert.
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Nr. Kernaussage Anpassung Antwort des Gemeinderats

ja nein über-
prüf.

9 Es besteht grosses Interesse, die 
alte Gurtenbahn wieder an ihren 
Ursprungsort zu bringen. Die Gur-
tenbahn könnte als Gastrobetrieb im 
Areal Station Wabern zur Belebung 
des öff entlichen Raumes beitragen.
Die alte Gurtenbahn sollte in vorlie-
gende Planung integriert werden. 
Zumindest sollte die Planung eine 
spätere Integration der alten Gurten-
bahn nicht verhindern.

x Aus Sicht der Gemeinde wäre, wenn 
überhaupt, eine entsprechende pla-
nerische Festlegung im Rahmen der 
nachgelagerten Überbauungsord-
nung stufengerecht.

10 Das Areal Station Wabern soll mit ur-
banem Flair charakterisiert werden. 
Dies ist falsch. Im Gegensatz zum 
Liebefeld kann Wabern keine urba-
nen Merkmale aufweisen. Die Be-
wohner geniessen die familiäre und 
gemütliche Atmosphäre in Wabern.
Viele Familien mit Kindern sind des-
halb aufgrund der eher dörfl ichen 
Verhältnisse aus der Stadt hierher 
gezogen. Die neuen Planungen 
setzen der Infrastruktur in Wabern 
(Schulen, Strassen) stark zu.
Der Vorschlag eines neuen Quar-
tiers mit 200 Einwohnerinnen und 
Einwohner sowie grosszügigen Ge-
werbefl ächen in einem infrastruk-
turschwachen Teil der Gemeinde 
wird die Lage noch verschärfen. Die 
Annahme der Mehrnutzung des öf-
fentlichen Verkehrs schliesst die Zu-
nahme von motorisiertem Individual-
verkehr nicht aus.

x Wabern ist stark geprägt durch die 
Zentrumsachse der Seftigenstrasse 
mit vielen Nutzungsüberlagerungen 
(Arbeiten, Wohnen, ÖV, usw...) und 
hohem Verkehrsaufkommen. Auf-
grund der dynamischen Entwicklung 
in Wabern werden bereits heute die 
bestehenden Infrastrukturanlagen 
ausgebaut (Schulanlagen, Dorf- 
und Kirchstrasse, Sanierung Sefti-
genstrasse u.a.) und an die neuen 
Rahmenbedingungen angepasst. 
Entgegen der Aussage der Mitwir-
kenden handelt es sich bei Wabern 
um einen sehr infrastrukturstarken 
sowie den urbansten* Ortsteilvon 
Köniz. Insbesondere das Areal um 
den Bahnhof ist aufgrund der hohen 
Überlagerung von Infrastrukturan-
lagen für eine Entwicklung prädes-
tiniert. (ÖV-Haltestellen, Einkaufs-
möglichkeiten, Schulen, usw.).

*höchste Raumnutzerdichte (Anzahl 
EinwohnerInnen und Beschäftigte 
pro Hektare, gemäss kantonalem 
Richtplan 2030) auf Gemeindege-
biet. 
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Nr. Kernaussage Anpassung Antwort des Gemeinderats

ja nein über-
prüf.

11 Wie wird die Entwicklung von Tech-
nologien berücksichtigt?

x Durch Marktansprüche (Innovation),  
Ansprüche der Gemeinde (z.B. über 
Richtpläne, Aufl age Wärmeverbund, 
erneuerbare Energien u.a.) oder Rah-
menbedingungen an übergeordneten 
Gesetzgebung.

B Aus unserer Sicht besteht nicht voll-
ständige Kohärenz zwischen den 
Inhalten von Masterplan / BEK und 
Vorschriften zur ZPP 2/4.

Zudem würden wir eine Klärung be-
grüssen, welche Rechtskraft Aussa-
gen im Masterplan und BEK haben, 
die ausserhalb des Perimeters der 
ZPP 2/4 liegen. 

Wir vermissen verbindliche Vorga-
ben zum Energiekonzept.

x

x

x

Wird zur Kenntnis genommen.

Der Masterplan hat keine Rechtswir-
kung und den Status einer Machbar-
keitsstudie (s. auch Raumplanungs-
bericht).
Das BEK ist für die Verwaltung ver-
bindlich.

Um sinnvolle Synergien frühzeitig 
erkennen und koordinieren, resp. 
in Wert setzen zu können, verlan-
gen die besonderen Vorschriften 
als Grundlage einer Überbauungs-
ordnung ein Energiekonzept über 
den ganzen Perimeter. In diesem 
Rahmen können stufengerecht ziel-
führende Lösungen gesucht werden 
(Wärmeverbünde usw.).
Weitergehende Festlegungen auf 
Stufe der baurechtlichen Grundord-
nung werden deshalb als nicht ziel-
führend erachtet.
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Nr. Kernaussage Anpassung Antwort des Gemeinderats

ja nein über-
prüf.

B Zu Art.2/2 und 2/4
Die Grünen Köniz begrüssen die Vor-
gaben zur verdichteten Bauweise. 
Die festgelegten Geschossfl ächen-
ziff ern werden dazu führen, dass äl-
tere Wohnblöcke an der Kirchstrasse 
durch neue ersetzt werden. 
Mit Art. 2/4 wird sichergestellt, dass 
mietzinsgünstiger Raum nicht gänz-
lich aus dem Perimeter verdrängt 
wird, was wir sehr begrüssen. Auch 
obengenannte verstärkte Limitierung 
des Nicht-Wohnanteils ausserhalb 
der BLS-Parzelle dürfte den Preis-
druck für Wohnnutzung an diesem 
hochkarätigen Standort mindern. Wir 
erwarten, dass der geforderte Anteil 
an preisgünstigen Wohnungen pri-
mär im Areal zwischen BLS-Parzelle 
und Kirchstrasse realisiert wird und 
höchstens in geringfügigem Mass 
auf dem aus wohnqualitativer Sicht 
wenig attraktiven BLS-Grundstück.

x Wird zur Kenntnis genommen.

B Im Grundsatz begrüssen wir die ge-
plante Aufwertung des Areals Station 
Wabern. Mit dieser Planung wird ge-
stützt auf Prinzipien der Verdichtung 
und Entwicklung nach innen, eine 
letzte Leerstelle im Umfeld der Sta-
tion Wabern erschlossen. Der Ein-
führung einer Begegnungszone T20 
stimmen wir vorbehaltlos zu.

x Wird zur Kenntnis genommen.
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ja nein über-
prüf.

Übergeordnete Vorgaben, Verfah-
ren, Koordination

2 Die Vorschriften gemäss Verordnung 
über elektrische Leitungen LeV sind 
zu beachten und einzuhalten.

x Geltende übergeordnete Vorschrif-
ten werden im Rahmen der nachge-
lagerten Überbauungsordnung oder 
Baubewilligungsverfahren festgelegt 
/ koordiniert.

2 Die einschlägigen Sicherheitsvor-
schriften betreff end Bauarbeiten in 
Gleisnähe, Ausführungsvorschriften 
zur Eisenbahnverordnung, Bepfl an-
zungen entlang der Bahn sowie 
parallel geführter Wege und Ver-
kehrsfl ächen sind zu beachten und 
einzuhalten.

x Wird zur Kenntnis genommen.

3 Zu Ziff er 2.4
Die Vorgabe eines Mindestanteils 
von 20-40% an preisgünstigem 
Wohnraum wird begrüsst.

x Wird zur Kenntnis genommen.

5 Aufgrund der aufgelegten Arealpla-
nung haben wir festgestellt, dass die 
für die Stadt Bern sowie die Partner- 
und Regionsgemeinden des WVRB 
wichtige Wassertransportleitung, 
inkl. der begleitenden  Kommunika-
tions- und Steuerkabelleitung von 
Bauten und Anlagen (Hochbauten, 
Baumpfl anzungen usw.) betroff en 
sind. Die Leitungen sind in Ihrem Be-
stand geschützt und durch Dienst-
barkeitsverträge gesichert.
Aufgrund der Bedeutung der Leitun-
gen bitten wir möglichst rasch mit 
uns vertiefte Gespräche aufzuneh-
men, um die erforderlichen Plan-
bereinigungen vor oder spätestens 
während der kantonalen Vorprüfung 
vornehmen zu können.

x Am 4.8.15 wurden durch die Pla-
nungsabteilung bereits Gespräche 
mit dem WVRB geführt.
Aufl agen und Rahmenbedingungen 
sind bekannt.
Zu gegebener Zeit, d.h. im Rahmen 
der nachgelagerten Überbauungs-
ordnung oder im Rahmen der Bau-
projektierung der Erschliessungs-
strasse, wird die Gemeinde die 
notwendigen Gespräche in die Wege 
leiten. Im Rahmen der ZPP sind kei-
ne besonderen Bestimmungen not-
wendig.

Das BEK wird aber entsprechend mit 
der Leitungslage ergänzt.
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ja nein über-
prüf.

11 Die Toleranzgrenze für die Lärmbe-
lastung soll nach der Umsetzung des 
Masterplans höher ausfallen.
Ist es möglich in die Planungspfl icht 
lärmdämmende Fassaden einzu-
schliessen (Glas- und Metallfassa-
den lassen Lärm abstrahlen, heute 
besteht die Abstrahlung nicht)?

x
Gemäss Lärmschutzverordnung des 
Bundes müssen die Auswirkungen 
von Bauten und natürlichen Hinder-
nissen die Schallauswirkung (Dämp-
fung, Refl exion) berücksichtigen. 
Eine weitergehende Regelung ist 
nicht nötig.

11 Ist es möglich die Toleranzgrenzen 
gemäss heutiger Situation abzugren-
zen?
Was sind die neuen Grenzen bezüg-
lich Lärm durch die neue Zone?

x Die Immissionsgrenzwerte der an-
grenzenden Zonen bleiben unverän-
dert. Die Immissionsgrenzwerte der 
neuen Zone entsprechen den Grenz-
werten der angrenzenden Zonen.

A Wabern ist einer der Ortsteile, der 
besonders von hohen und steigen-
den Mieten betroff en ist. Wir begrüs-
sen daher dass im Baureglement 
Artikel 26a bezahlbares Wohnen 
referenziert wird. Die SP erachtet 
es als zu unverbindlich den Artikel 
in der ZPP Nr. 2/4 nur zu verankern 
und die konkrete Festlegung an die 
Überbauungsordnung zu delegieren. 
Zudem richtet sich der Artikel nur 
auf das zusätzliche Nutzungsmass. 
Die heute bestehenden rund 50 be-
zahlbaren Wohnungen dürfen nicht 
ersatzlos vernichtet werden. Die SP 
kann dem Projekt nur zustimmen, 
wenn verbindlich geregelt ist, dass 
die Hälfte der für das Wohnen vor-
gesehenen Fläche für preisgünsti-
gen Wohnungsbau in dauerhaft ge-
sicherter Kostenmiete reserviert ist.

x Artikel 26a ist noch nicht in Rechts-
kraft erwachsen. Ein Entscheid des 
Verwaltungsgerichts ist noch nicht 
erfolgt.
Aufgrund der off enen Formulierung 
der Nutzungsanteile ist es zum heu-
tigen Zeitpunkt off en, ob Art. 26a 
überhaupt zur Anwendung kommt.
Bereits zum heutigen Zeitpunkt wei-
tergehende Festlegungen zu treff en 
ist aus Sicht des Gemeinderats des-
halb nicht zielführend.
Art. 26a bezieht sich auf zusätzliche 
Wohnnutzung und nicht auf beste-
hende Wohnnutzung. Der Gemein-
derat lehnt eine Verschärfung dies-
bezüglich ab.

A Bei den Energievorgaben für die 
neuen Gebäude muss mindestens 
das Niveau von Minergie-P vorge-
schrieben werden.

x Aufgrund der bereits strengen über-
geordneten Energievorschriften hat 
der Gemeinderat entschieden, keine 
weitergehenden Energievorschriften 
zu erlassen.
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prüf.

B Art. 4/6
Die äusserst wichtige energetische 
Komponente wird im vorliegenden 
Entwurf kaum berücksichtigt. Der 
Energiebedarf durch Wohnnutzun-
gen macht heute einen beträchtli-
chen Teil der verursachten Treib-
hausgasemissionen aus. Um den in 
der Könizer Energiestrategie defi -
nierten durchschnittlichen Anteil von 
70% erneuerbarer Wärme zu errei-
chen müssen Chancen wie diese ge-
nutzt werden.
Wir fordern verbindliche Vorgaben 
zum Energiekonzept. Die Wärme-
energie muss vollständig aus erneu-
erbaren Quellen kommen. Dafür ist 
eine Heizzentrale in der ZPP zu er-
stellen oder es muss ein Wärmever-
bund in einem grösseren Perimeter 
geschaff en werden. 

x Aufgrund der bereits strengen über-
geordneten Energievorschriften hat 
der Gemeinderat entschieden, keine 
weitergehenden Energievorschriften 
zu erlassen.
Um sinnvolle Synergien frühzeitig 
erkennen und koordinieren, resp. 
in Wert setzen zu können, verlan-
gen die besonderen Vorschriften 
als Grundlage einer Überbauungs-
ordnung ein Energiekonzept über 
den ganzen Perimeter. In diesem 
Rahmen können stufengerecht ziel-
führende Lösungen gesucht werden 
(Wärmeverbünde usw.).
Weitergehende Festlegungen auf 
Stufe der baurechtlichen Grundord-
nung werden deshalb als nicht ziel-
führend erachtet.

2 Die in der ZPP geplanten Bauvorha-
ben sind mit den laufenden Projek-
ten „Ausbau Bahnhof Wabern“ und 
„Doppelspurausbau zu koordinieren. 

x Die Planung wurde eng mit der BLS 
Netz AG koordiniert. 
Die konkrete Umsetzung der Pla-
nung (Bauten, Erschliessung usw.) 
kann erst im Rahmen der nachge-
lagerten Überbauungsordnung oder 
Baubewilligungsverfahren vorge-
nommen werden.
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prüf.

Nutzung

3 Zu Ziff er 2.1
Die Zuweisung des gesamten Peri-
meters der ZPP Nr. 2/4 zur Kernzo-
ne K ist nachvollziehbar. Auch wenn 
damit der bestehenden Bebauung in 
der Wohnzone W eine höhere Lärm-
toleranz zugemutet wird.
Die Regelung der Wohnanteile von 
max. 50% auf dem BLS-Grundstück 
und min. 50% im Restperimeter sind 
richtig.
Um eine gute Integration der Nutzun-
gen und Bauten zu erreichen, sind 
im Restperimeter reine Nicht-Wohn-
bauten auszuschliessen, resp. ist 
zu präzisieren, dass der minimale 
Wohnanteil pro Gebäude gilt.

x

x

x

Wird zur Kenntnis genommen.

Wird zur Kenntnis genommen.

Wird abgelehnt.
Aus Sicht der Gemeinde sollen auch 
reine nicht-Wohnbauten möglich 
sein. Dies muss aber im Rahmen ei-
nes Nutzungstransfers erfolgen. Aus 
planerischer Sicht ist die Sicherung 
des Wohnanteils im Gesamtquartier 
wichtig. Die Nutzung einzelner Bau-
ten ist untergeordnet.

11 Im Areal wird ein hoher Anteil Ge-
werbefl äche geplant. In der Stadt 
Bern ist der Bedarf an Gewerbefl ä-
che stark rückläufi g. Der Leerstand 
in Wabern stellt das neue Flächen-
angebot in Frage.
Wie ist der Bedarf künftig einzu-
schätzen?
Was begründet die geplante Gewer-
befl äche?
Ist der „Gewerbefl äche“ Raum für 
Schule, Erwachsenenbildung enthal-
ten?

x Die Zone mit Planungspfl icht defi -
niert nur entlang der Bahnlinie ein 
Minimum an Gewerbefl ächen, sonst 
ist der Anteil an Gewerbefl äche frei 
und kann dem Markt angepasst wer-
den.
Die Bestimmungen der Kernzone er-
möglichen auch Schulnutzungen.
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prüf.

11 Soll aufgrund der Entwicklung nicht 
doch Raum für Schule geschaff en 
werden (Dies unter Berücksichtigung 
des Bedarfs an erhöhter Verkehrssi-
cherheit für Schulkinder)?

x Das Dorfschulhaus wird in Kürze mit 
einem Neubau ergänzt. Für das Mo-
rillonschulhaus wurden künftige Ent-
wicklungsmöglichkeiten gesichert. 
Aus Sicht der Gemeinde reichen 
die Schulkapazitäten damit aus. Die 
vorliegende Planung verunmöglicht 
aber weitere Schulnutzungen im Are-
al nicht. 

B Zu Art. 2/1
Mit der neuen Zuordnung des ge-
samten Arealperimeters zur Kern-
zone K sind wir einverstanden. Hin-
gegen sind die Festlegungen zur 
Nutzungsart aus unserer Sicht nicht 
vollständig nachvollziehbar. Im Sinn 
einer optimal der Umgebung ange-
passten Arealnutzung würden wir es 
vorziehen, wenn auf der BLS-Parzel-
le nur ein geringer Wohnanteil zuläs-
sig wäre und im übrigen Gebiet ein 
Mindest-Wohnanteil von 75% gelten 
würde. Im Sinne der Zielsetzung der 
Planung ist zudem zu verhindern, 
dass zwischen BLS-Parzelle und 
Kirchstrasse mehrgeschossige rei-
ne Bürobauten entstehen. Die Vor-
schriften sollen in diesem Sinne prä-
zisiert werden.

x Reine Bürobauten können - ohne 
Nutzungstransfer - nur auf der 
BLS-Parzelle entstehen. 
Aus Sicht der Gemeinde sollen auch 
reine nicht-Wohnbauten möglich 
sein. Dies muss aber im Rahmen ei-
nes Nutzungstransfers erfolgen. Aus 
planerischer Sicht ist die Sicherung 
des Wohnanteils im Gesamtquartier 
wichtig. Die Nutzung einzelner Bau-
ten ist untergeordnet.
Eine hohe Nutzungsdurchmischung 
ist der Gemeinde wichtig. Mit den 
heutigen Marktverhältnissen müssen 
eher Minimal-Anteile an Gewerbe-
fl ächen festgelegt werden, da diese 
aufgrund der tieferen Wertschöpfung 
durch Wohnnutzung verdrängt wer-
den.
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prüf.

Städtebau

2 Die BLS Netz AG geht davon aus, 
dass die Überbauung des westlichen 
Bereichs der BLS-Parzelle einen 
Schattenwurf auf die bestehenden 
Wohngebäude zur Folge haben wird.
Der zulässige Schattenwurf ist abzu-
klären.

x Der Schattenwurf ist gemäss Art. 22 
BauV nur für Hochhäuser (Häuser 
mit Gesamthöhe von 30m und mehr, 
Art. 20 BauG) nachzuweisen und 
demnach im vorliegendem Fall nicht 
massgebend.

2 Es ist davon auszugehen, dass die 
Aufl agen gemäss Verordnung über 
den Schutz von nicht-ionisierender 
Strahlung (NISV) nicht eingehalten 
werden können. Die Gemeinde soll-
te eine NIS-Beurteilung in Auftrag 
geben.

(x)

x Die Beurteilung der nicht-ionisieren-
den Strahlung im betroff enen Be-
reich wurde durch eine externe Fir-
ma untersucht (s. Anhang 4.1). Eine 
Überbauung entlang der Gleise ist 
demnach möglich, muss aber selbst-
verständlich die Aufl agen der NISV 
berücksichtigen.
Zulässige Nutzfl äche und Fassaden-
höhe sowie die städtebauliche Aus-
gestaltung auf dem Bahnareal wer-
den reduziert.

3 Zu Ziff er 2.2
Wir begrüssen die Vorgaben für eine 
verdichtete Bauweise und die fol-
gerichtig  festgelegte minimale und 
maximale Nutzungsdichte. Dass da-
durch die bestehenden 45 jährigen 
Wohnbauten der Kirchstr. 152-160 
dem Abbruch geweiht werden ist 
vertretbar.

x
Wird zur Kenntnis genommen.

3 Zu Ziff er 2.3
Die maximale Fassadenhöhe FH von 
14 m für die neue Blockrandbebau-
ung ist grundsätzlich angemessen.
Für das BLS-Grundstück erachten 
wir die viergeschossige Bauweise 
aber als zu hoch. Gemäss Master-
plan könnte ein bis 150 m langes 
Gebäude erstellt werden. Auf dem 
BLS-Grundstück ist eine dreige-
schossige Bauweise mit einer FH 
von 11.0 m vorzusehen.

x

Wird zur Kenntnis genommen.

Die Überbauung des Bahnareals 
wurde eingehend überprüft. Neu 
wird für das BLS-Areal eine Fassa-
denhöhe von 11 m festgesetzt. S. 
auch Kapitel 3 «Folgerungen für die 
weitere Umsetzung».



17
Planungstitel

Mitwirkungsbericht – Vorprüfungsexemplar

Nr. Kernaussage Anpassung Antwort des Gemeinderats

ja nein über-
prüf.

3 Zu Ziff er 3.2
Die Weiterführung der Blockrand-
struktur ist richtig. Sie darf jedoch 
nicht die Wohnqualität der bestehen-
den Gebäude beeinträchtigen. Es ist 
insbesondere auf einen angemesse-
nen Abstand zur Liegenschaft Kirch-
strasse 172 zu achten.
Die Festlegung der raumprägenden 
Kanten begrüssen wir. Angesichts 
der FH von 14 m sowie der ange-
strebten, belebenden Aussenraum-
nutzung ist jedoch der vorgegebene 
Abstand von der Baulinie bis zur 
Parzellengrenze von z.T. 2 m zu we-
nig. Entlang der Kirchstrasse ist ein 
Strassenabstand von 5 m vorzuse-
hen.

x Das BEK legt noch keine konkreten 
Abstände fest. Dies erfolgt erst im 
Rahmen der nachgelagerten Über-
bauungsordnung. 
Die Sicherstellung einer verträgli-
chen Wohnhygiene ist für die Ge-
meinde einer der wichtigsten Prä-
missen.

3 Auch wenn die Baute des bestehen-
den Stationsgebäudes nicht im kan-
tonalen Bauinventar aufgenommen 
worden ist, sollte es als „prägende 
Baute“ im BEK aufgenommen wer-
den. Das Stationsgebäude ist im 
Areal ein wichtiger historischer Zeu-
ge und ein identitätsstiftendes Ele-
ment.

x Dies entspricht der Haltung der Ge-
meinde. Das bestehende Stations-
gebäude wird als prägende Baute im 
BEK aufgenommen und ergänzt.

6,
8,
10

Es ist eine maximale Gebäudehöhe 
von 14 m geplant. Es fi nden sich in 
den Unterlagen kaum Aussagen, wie 
sich die Fassadenhöhe von 14 m 
auf unsere Überbauung auswirken 
würde. Eine nachhaltige Beeinträch-
tigung unserer Aussicht wäre nicht in 
Ordnung.
Bereits in der Planung sollte die 
maximale Fassadenhöhe auf 12 m 
beschränkt werden. Damit kann ei-
ner künftigen Häuserschlucht vorge-
beugt werden.

x

x Das gesamte Bahnhofsquartier 
zwischen Bahnlinie Kirchstrasse - 
Dorfstrasse ist der Bauklasse IIIa 
/ IIIb mit einer Fassadenhöhe von 
14m zugewiesen. Im Bereich der 
heutigen ZSF 2/61 folgt die Planung 
dieser Festlegung.

Die Überbauung des Bahnareals 
wurde eingehend überprüft. Neu 
wird für das BLS-Areal eine Fassa-
denhöhe von 11 m festgesetzt. S. 
auch Kapitel 3 «Folgerungen für die 
weitere Umsetzung».
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8 Als Eigentümer einer Duplex-Woh-
nung an der Gurtenbrauerei 72, 
wäre das Dach des gegenüberlie-
genden Gebäudes auf dem Bahn-
hofsareal genau auf Augenhöhe zu 
meiner Terrasse. Die Beschränkung 
der Aussicht würde sich negativ auf 
die Wohnqualität sowie den Wert der 
Wohnung auswirken, was für mich 
nicht akzeptabel ist. (x)

x Der Gebäudeabstand von über 30m 
entspricht dem mehr als doppelten 
Gebäudeabstand einer entsprechen-
den reglementarischen Regelbauzo-
ne (jeweils der doppelte Werte von 
5m  kleiner Grenzabstand und 10m 
grosser Grenzabstand).
Eine Einschränkung der Wohnquali-
tät ist damit ausgeschlossen.
Die Überbauung des Bahnareals 
wurde eingehend überprüft. Neu 
wird für das BLS-Areal eine Fassa-
denhöhe von 11 m festgesetzt. S. 
auch Kapitel 3 «Folgerungen für die 
weitere Umsetzung».

B Zu Art. 2/3
Die generelle Zulässigkeit von 4 
Vollgeschossen mit maximal 14m 
Gebäudehöhe steht im Widerspruch 
zum im Masterplan defi nierten dif-
ferenzierten Bebauungskonzept. 
Insbesondere beim geplanten 140m 
langen Gebäude auf der BLS-Par-
zelle führt eine solche Gebäudehöhe 
angesichts des deutlich tiefer liegen-
den angrenzenden Terrains zu einer 
nicht verantwortbaren Minderung 
der Wohnqualität namentlich für die 
Wohnbauten Kirchstrasse 144 und 
150. Wir fordern deshalb eine Be-
schränkung auf maximal 3 Geschos-
se auf der BLS-Parzelle, nicht zuletzt 
um das gesamte Planungswerk nicht 
unnötig zu gefährden. Auch wenn 
dadurch auf der BLS-Parzelle ca. 
15% weniger Nutzung als die im Pla-
nungsentwurf defi nierten 7‘000m2 
Geschossfl äche realisierbar sind, 
stellt die neue baurechtliche Grund-
ordnung immer noch einen sehr er-
heblichen Mehrwert für die Grundei-
gentümerin dar.

x Die Überbauung des Bahnareals 
wurde eingehend überprüft. Neu 
wird für das BLS-Areal eine Fassa-
denhöhe von 11 m festgesetzt und 
die zulässige maximale Geschoss-
fl äche auf 2′400 m2 begrenzt.
Der Bereich der Bahn-Parzelle zwi-
schen den Liegenschaften Kirch-
strasse Nr. 144 und Nr. 150 wird im 
Bahnareal, resp. nach OPR in der 
Verkehrszone Bahn belassen und 
soll bei Bedarf im Rahmen einer 
künftigen Arealplanung der Liegen-
schaften Kirchstrasse Nrn. 138-150 
in die Betrachtungen integriert wer-
den.
S. auch Kapitel 3 «Folgerungen für 
die weitere Umsetzung».
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B Zu Art. 3/1
Der Festlegung „raumprägende Kan-
ten“ können wir nicht überall zustim-
men. Insbesondere sind u.E. entlang 
der Kirchstrasse Abstände von zum 
Teil bloss 2m zum Trottoir nicht ak-
zeptabel. Angesichts der geplanten 
4-Geschossigkeit und zulässigen 
Gebäudehöhe von bis zu 14m er-
scheint vielmehr ein Abstand von 
mindestens 5m Trottoir angebracht, 
was auch Voraussetzung für eine 
qualitativ ansprechendere Vorland-
gestaltung darstellt.

x Wird zur Kenntnis genommen.
Das BEK legt keine Abstände fest. 
Dies erfolgt erst in der nachgelegten 
Überbauungsordnung.
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Freiraum

3 Neue Ziff er:
Der Vollständigkeit halber sind in 
Bezug auf die Hecke sowohl die 
Rodungsmöglichkeit als auch die 
Ersatzmassnahmepfl icht in den 
ZPP-Vorschriften zu erwähnen.

x Wird abgelehnt. Hecken sind gem. 
Bundesrecht (NHG, JSG) und der 
kantonalen Naturschutzgesetzge-
bung (NSchG, NSchV) geschützt. 
Über Ausnahmen vom Beseitigungs-
verbot entscheidet der Regierungs-
statthalter. Ob die Rodung einer 
Hecke notwendig ist, wird erst im 
Rahmen der nachgelagerten Über-
bauungsordnung zu klären sein. Die 
Schutzplanänderung überführt den 
Planungsperimeter in den neuen 
Schutzplan gemäss OPR. Die beste-
hende Hecke wird gemäss dem be-
willigten Doppelspurausbau DS fest-
gelegt. (Rodung und erforderliche 
Ersatzmassnahmen wurden bereits 
im Rahmen DS bewilligt)

3 Sogar entlang der Engstelle vor 
dem Blockrandansatz Aegerter sind 
„raumprägende Hochstammbäume“ 
vorgeschrieben. Entlang des Block-
randfortsatzes fehlen aber entspre-
chende Vorgaben.
Wir schlagen vor, insbesondere 
entlang der neuen Erschliessungs-
strasse eine Begrünung mit Bäumen 
vorzusehen. Dies kommt der neuen 
Bewohnerschaft sowie der benach-
barten Überbauung Kirchstrasse 
146-150 zugute.

x Wird abgelehnt. Die Bäume ent-
lang dem Blockrandansatz Aeger-
ter entsprechen dem rechtsgültigen 
Schutzplan und dem Schutzplan 
gemäss OPR und sind deshalb zwin-
gend zu übernehmen.
Als prägende Hochstammbäume 
sind aus Sicht der Gemeinde die 
konzeptionellen Baumpfl anzungen 
auf den Bahnhofplätzen Nord und 
Süd wichtig und zu sichern. Weitere 
Baumpfl anzungen sind aber möglich 
und können falls konzeptionell erfor-
derlich in der nachgelagerten Über-
bauungsordnung festgelegt werden.
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B Zu Art. 3/1
Wir sind der Meinung, dass es nicht 
angemessen ist, ausgerechnet an 
der strassenräumlich engsten Stelle 
vor den Gebäuden Kirchstrasse 188-
192 Hochstammbäume vorzuschrei-
ben, nicht aber in der Fortsetzung der 
Kirchstrasse und entlang der geplan-
ten neuen Verbindungsstrasse. Wir 
plädieren daher für weitergehende 
Festlegungen betreff  Erhaltung wert-
vollen Baumbestandes neu betreff  
neuen Baumpfl anzungen. So z.B. ist 
der neue Zugang aus dem Morillon-
quartier zum Bahnhof Wabern durch 
eine Baumreihe zu akzentuieren.

x Wird abgelehnt. Die Bäume ent-
lang dem Blockrandansatz Aeger-
ter entsprechen dem rechtsgültigen 
Schutzplan und dem Schutzplan 
gemäss OPR und sind deshalb zwin-
gend zu übernehmen.
Als prägende Hochstammbäume 
sind aus Sicht der Gemeinde die 
konzeptionellen Baumpfl anzungen 
auf den Bahnhofplätzen Nord und 
Süd wichtig und zu sichern. Weitere 
Baumpfl anzungen sind aber möglich 
und können falls konzeptionell erfor-
derlich in der nachgelagerten Über-
bauungsordnung festgelegt werden.

B Zu Art. 3/1
In die besonderen Vorschriften zur 
ZPP Nr. 2/4 gehören u.E. verbind-
liche Festlegungen zum „Problem“ 
der geschützten Hecke entlang der 
Parzellengrenze 8605/7068, die dem 
geplanten Gebäuderiegel auf der 
BLS-Parzelle teilweise im Weg steht. 
Wir wehren uns nicht gegen die in 
der Planung vorgeschlagene Teilro-
dung, verlangen aber, dass die erfor-
derliche Ersatzpfl anzung nicht erst 
nach der Teilrodung, sondern umge-
hend im Anschluss an die Genehmi-
gung der ZPP zu realisieren ist. 

x Wird abgelehnt. Hecken sind gem. 
Bundesrecht (NHG, JSG) und der 
kantonalen Naturschutzgesetzge-
bung (NSchG, NSchV) geschützt. 
Über Ausnahmen vom Beseitigungs-
verbot entscheidet der Regierungs-
statthalter. Ob die Rodung einer 
Hecke notwendig ist, wird erst im 
Rahmen der nachgelagerten Über-
bauungsordnung zu klären sein. Die 
Schutzplanänderung überführt den 
Planungsperimeter in den neuen 
Schutzplan gemäss OPR. Die beste-
hende Hecke wird gemäss dem be-
willigten Doppelspurausbau DS fest-
gelegt. (Rodung und erforderliche 
Ersatzmassnahmen wurden bereits 
im Rahmen DS bewilligt)



22
Planungstitel

Mitwirkungsbericht – Vorprüfungsexemplar

Nr. Kernaussage Anpassung Antwort des Gemeinderats

ja nein über-
prüf.

Verkehr

1 Die neue Basiserschliessung ist in 
einem Niedriggeschwindigkeitsre-
gime (Tempo 30 oder Begegnungs-
zone) zu erstellen und so zu legen, 
dass eine optimale Überbauung rea-
lisiert werden kann.

x Dies entspricht der Haltung des Ge-
meinderats und ist entsprechend in 
der Planung verankert.

1 Bei Ablehnung der Umzonung wird 
nur ein Fuss- und Fahrwegrecht ein-
geräumt.

x Das ist korrekt und entspricht den 
Bestrebungen des Gemeinderats.

1 Für die neue Basiserschliessung ist 
ein Verkehrskonzept auszuarbeiten, 
um die Lärmimmission und die Ver-
kehrsintensität auf ein vernünftiges 
Mass zu beschränken.

x Die Gemeinde Köniz hat die Aus-
arbeitung eines Verkehrskonzepts 
ausgelöst, welches die entsprechen-
den Fragen behandelt, beurteilt, die 
nötigen Schlüsse zieht und Vorga-
ben für die nachgelagerten Über-
bauungsordnung(en) und Projektie-
rungen defi niert.

2 Die Anbindung Gurtenbühl Perron 
Süd ist grau als BLS-Projekt darge-
stellt. Zum aktuellen Zeitpunkt ist das 
öff entliche Fusswegrecht noch nicht 
sichergestellt. Ob einer Enteignung  
zugestimmt würde ist dabei unklar.

x Das ist der Gemeinde bekannt.

2 Die BLS Netz AG begrüsst die künf-
tige Möglichkeit einer Haltestelle für 
Bahnersatz- und Linienbusse auf 
dem Bahnhofplatz.

x Wird zur Kenntnis genommen.
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2 Für den neuen Bahnhofsplatz ist 
aufgrund der vielfältigen Ansprü-
che und zur Sicherstellung einer 
möglichst konfl iktfreien Nutzung ein 
Verkehrskonzept auszuarbeiten. 
Ausserdem sollte der neue Radweg 
unter der Dorfstrassenbrücke den 
Kabelverteilerschrank der BLS nicht 
tangieren.

x Die Gemeinde Köniz hat die Aus-
arbeitung eines Verkehrskonzepts 
ausgelöst, welches die entsprechen-
den Fragen behandelt, beurteilt, die 
nötigen Schlüsse zieht und Vorga-
ben für die nachgelagerten Über-
bauungsordnung(en) und Projektie-
rungen defi niert.
Der Fuss- und Radweg wird eng mit 
der BLS koordiniert und in einem 
separaten Baubewilligungsverfahren 
behandelt.

3 Zu Ziff er 3.4
Den geplanten Bahnhofplatz begrüs-
sen wir. Der formulierte Anspruch 
„Treff punkt für Nutzungen des öff ent-
lichen und des Individualverkehrs“ 
zu sein ist unpassend. Weshalb sich 
der Individualverkehr hier treff en soll 
ist nicht nachvollziehbar.

x Die Formulierung ist missverständ-
lich. Sinngemäss sollte es heissen: 
«Nördlich der... Freiraum für Treff -
punkt und Aufenthalt sowie für Nut-
zungen des öff entlichen Verkehrs 
und des Individualverkehrs.»
Die Formulierung wird angepasst.

3 Zu Ziff er 4.3
Die gemäss Masterplan und BEK 
vorgesehene Strassenbreite der 
neuen Erschliessungsstrasse so-
wie der Bahnhofstrasse von 8 m 
ist nicht angemessen. Für die neue 
Erschliessungsstrasse genügt eine 
Breite von 7 m (5.20 m Fahrbahn, 
1.80 m Gehbereich mit schräg ge-
stelltem Randstein).
Auf Höhe des Stationsgebäudes soll-
te die Fahrbahn zum Gebäude einen 
Abstand von 3 m statt 1 m einhalten.

x Wird zur Kenntnis genommen. Das 
BEK legt noch keine konkreten Ab-
stände fest. Dies erfolgt erst im Rah-
men der nachgelagerten Überbau-
ungsordnung.

3 Zu Ziff er 4.4
Aufgrund der guten öV-Erschliessung 
begrüssen wir die Beschränkung der 
Anzahl Abstellplätze für Motorfahr-
zeuge. Für das Wohnungssegment 
des preisgünstigen Wohnungsbaus 
können wir uns vorstellen, dass 
deutlich weniger als 0.5 Abstellplätze 
pro Wohnung gewünscht sind.

x Wird zur Kenntnis genommen.
Eine weitere Reduktion von Abstell-
plätzen kann bei Nachweis in einem 
Mobilitätskonzept jederzeit durch 
Grundeigentümerschaft vorgenom-
men werden.
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3 Die Option einer künftigen Anknüp-
fung der Buslinie Nr. 29 an die Sta-
tion Wabern ist nicht zweckmässig 
(geringes Umsteigepotenzial, Fahr-
zeitverlängerung, neu erstellte Halte-
stellen Morillon/Gurtenbahn, Konfl ikt 
BehiG vs. niveaugleicher Bahnhof-
platz). Auf einen öV-Umsteigepunkt 
Bahn/Bus ist zu verzichten.

x Die Folgen sind der Gemeinde be-
kannt. Als langfristiges Ziel ist jedoch 
die Anknüpfung der Buslinien 22/29 
an den Bahnhofsplatz logische Kon-
sequenz der Planung. (Identitätsstif-
tend, städtebaulich, funktional). Die 
Planung soll diesbezüglich aufwärts-
kompatibel sein.

3 Zum Masterplan Areal Station Wa-
bern:
Die im Masterplan dargestellten vier 
Car-Abstellplätze  lehnen wir ab. Sie 
widersprechen dem Charakter der 
Begegnungszone und dem Ziel ei-
nes attraktiven öff entlichen Raums.
Wir schlagen vor die Car-Abstellplät-
ze entlang der Bondelistrasse anzu-
ordnen.
Die Option der Kiss & Ride-Abstell-
plätze sowie der Haltebereich für 
den Bahnersatz kann nachvollzogen 
werden.

x

x

Wird zur Kenntnis genommen.
Der Masterplan hat keine Rechts-
wirkung, den Status einer Machbar-
keitsstudie und war nicht Teil der öf-
fentlichen Mitwirkung.
Nach Vorliegen des Verkehrskon-
zepts, wird im Rahmen der nachfol-
genden Planungs-/Baubewilligungs-
verfahren eine gezielte Diskussion 
hierzu erfolgen können.

3 Die heutige Einbahnregelung der 
Bahnhofstrasse ist beizubehalten, 
um einer Mehrbelastung entgegen-
zuwirken und Schleichverkehr zur 
Umfahrung von Stausituationen auf 
der Kirchstrasse zu verhindern. Ge-
genverkehr für Fahrräder ist zuzu-
lassen.

x Wird zur Kenntnis genommen.
Die Gemeinde Köniz hat die Aus-
arbeitung eines Verkehrskonzepts 
ausgelöst, welches die entsprechen-
den Fragen behandelt, beurteilt, die 
nötigen Schlüsse zieht und Vorga-
ben für die nachgelagerten Über-
bauungsordnung(en) und Projektie-
rungen defi niert.

3 Aufgrund der kaum normkonfor-
men Linksabbiege-Situation von der 
Bahnhofstrasse in die Kirchstrasse, 
ist die Zu- und Wegfahrt zum Baufeld 
des BLS-Areals ausschliesslich über 
die neue Erschliessungsstrasse zu 
führen. Entsprechend soll auch die 
Wegweisung für den motorisierten 
Individualverkehr erfolgen.

x Wird zur Kenntnis genommen.
Die Gemeinde Köniz hat die Aus-
arbeitung eines Verkehrskonzepts 
ausgelöst, welches die entsprechen-
den Fragen behandelt, beurteilt, die 
nötigen Schlüsse zieht und Vorga-
ben für die nachgelagerten Über-
bauungsordnung(en) und Projektie-
rungen defi niert.
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4 Wir freuen uns auf die direkte Ver-
bindung Gurtenbühl-Bahnhof auf der 
Südseite der Bahnlinie. Damit wird 
ein attraktiver und sicherer Zugang 
zu S-Bahnstation, Dorfschulhaus 
und LV-Achse gewährleistet.

x Wird zur Kenntnis genommen.
Dies entspricht der Haltung des Ge-
meinderats. Die Umsetzung erfolgt 
jedoch im Rahmen des Projekts des 
Doppelspurausbaus der BLS Netz 
AG.

4 Wir begrüssen die Beschränkung 
der Abstellplätze für den motorisier-
ten Individualverkehr auf die untere 
Bandbreite gemäss kantonaler Bau-
verordnung.

x Wird zur Kenntnis genommen.

4 Trotz Beschränkung der Abstellplät-
ze wird es Mehrverkehr geben. Die 
bestehenden Verkehrsprobleme 
werden durch die Arealentwicklung 
damit verschärft:
- Die Querung der Tempo 30 Zone ist 
für Kinder schwierig;
- Die Situation auf dem Trottoir Bon-
delistrasse-Kirchstrasse ist nicht 
klar;
- Das Temporegime ist anspruchs-
voll. Auf engem Raum gibt es Zonen 
Tempo 20, 30 und 40.
Wir fordern Massnahmen, die einen 
durchgehend sicheren Fussverkehr 
entlang der Kirchstrasse ermögli-
chen.

x Wird zur Kenntnis genommen.
Die Gemeinde Köniz hat die Aus-
arbeitung eines Verkehrskonzepts 
ausgelöst, welches die entsprechen-
den Fragen behandelt, beurteilt, die 
nötigen Schlüsse zieht und Vorga-
ben für die nachgelagerten Über-
bauungsordnung(en) und Projektie-
rungen defi niert.
Inwiefern Anpassungen ausserhalb 
des Planungsperimeters notwen-
dig sind, wird im Rahmen dieser 
nachgelagerten Arbeiten zu eruieren 
sein.
Sichere Fusswege, insbesondere 
sichere Schulwege, sind ebenfalls 
ein hoch gewichtetes Anliegen des 
Gemeinderats. 

6 Alle geplanten (Car-) Abstellplätze 
sind so zu platzieren, dass Lärm- 
und Lichtemissionen auf ein Mini-
mum begrenzt werden.

x Wird zur Kenntnis genommen. Die 
Lage der oberirdischen Parkierung 
wird erst im Rahmen der nachgela-
gerten Überbauungsordnung festge-
legt.

6 Oberirdische Parkplätze sind nicht 
nötig, da Einstellhallen erstellt wer-
den und das Gurtenparking beste-
hend ist.

x Besucher- und Kundenparkplätze 
werden zielführend oberirdisch an-
gelegt.
Die Lage der oberirdischen Parkie-
rung wird erst im Rahmen der nach-
gelagerten Überbauungsordnung 
festgelegt.
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6 Die neue Zufahrt zum Bahnhof ist als 
Begegnungszone Tempo 20 zu sig-
nalisieren.

x Dies entspricht der Haltung des Ge-
meinderats und ist entsprechend im 
BEK vorgesehen und verankert.
Die Gemeinde Köniz hat die Aus-
arbeitung eines Verkehrskonzepts 
ausgelöst, welches die entsprechen-
den Fragen behandelt, beurteilt, die 
nötigen Schlüsse zieht und Vorga-
ben für die nachgelagerten Überbau-
ungsordnung(en) und Projektierun-
gen defi niert.

6 Es liegt kein schlüssiges Ver-
kehrskonzept vor. Der Mehrverkehr 
ist einzuschränken, Ausweichrouten 
und Lastwagenverkehr sind zu ver-
hindern, so wie auch Suchverkehr 
durch Besucher und Besucherinnen 
des Gurtens.

x Die Gemeinde Köniz hat die Aus-
arbeitung eines Verkehrskonzepts 
ausgelöst, welches die entsprechen-
den Fragen behandelt, beurteilt, die 
nötigen Schlüsse zieht und Vorga-
ben für die nachgelagerten Über-
bauungsordnung(en) und Projektie-
rungen defi niert.

11 Zitat: „Die Seftigenstrasse, Einfall-
sachse Gürbetal - Bern, stellt das 
Rückgrat der Netzerschliessung von 
Wabern dar und ist mit ca. 20‘000 
Fahrzeugen pro Tag die am stärks-
ten belastete Strasse der Gemeinde. 
(Messung 2013)“

x Wird zur Kenntnis genommen.

11 Im Masterplan wird durch eine Re-
duktion der Parkplätze auf eine Re-
duktion des Individualverkehrs ge-
zielt, um eine Umlagerung auf den 
öff entlichen Verkehr zu erhalten.

x Die Aussage ist korrekt. Es wird eine 
Verlagerung zum Umweltverbund 
(öV, Fuss- und Veloverkehr) insge-
samt angestrebt.

11 Der öff entliche Verkehr wird durch 
die Elektro-Mobilität sehr stark kon-
kurrenziert (Suggerieren von „sau-
berer“ Energie, Bevölkerungswachs-
tum im Raum Gürbetal (gem. Zitat), 
selbstfahrende Autos, Überlastung 
öV usw.).

x Wird zur Kenntnis genommen.
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11 Es kann davon ausgegangen wer-
den, dass 200 neue Einwohnerinnen 
und Einwohner sowie neues Gewer-
be weiterhin Parkplätze wünschen 
werden. Die Begrenzung der Park-
plätze steigert nicht die Attraktivität 
für Wohnen und Gewerbe.

x In städtischen Gebieten ist der An-
teil an Haushalten ohne Auto hoch. 
Deshalb ist eine Beschränkung der 
Anzahl Parkplätze vertretbar.

11 Die Verkehrsmessung (s. Zitat) wur-
de vor der Fertigstellung von Quell-
frisch und Überbauung Bächtelen 
durchgeführt. Wie hoch ist die Ver-
kehrsbelastung heute?
Wie hoch wird der Zuwachs in 10 
Jahren geschätzt?

x Kreuzungen, wie Dorf-/Seftigenstra-
sse haben während der Abend- und 
Morgenspitzenstunden ihre Kapa-
zitätsgrenzen heute erreicht. Wenn 
überhaupt, ist in den kommenden 
Jahren trotz neuen Überbauungen 
nur mit einer geringen Zunahme der 
Verkehrsbelastung zu rechnen.

11 Ich begrüsse die Umsetzung des 
Areals und vertrete die Meinung, 
dass die zunehmende Verkehrsbe-
lastung nicht beeinfl usst und einge-
schätzt werden kann.

Der Schutz von Kindern und Fuss-
gängern entlang der Hautverkehrs-
wege ist höher zu priorisieren als der 
Masterplan.

Es fehlt ein Verkehrskonzept. Die be-
reits bestehenden technologischen 
Entwicklungen könnten besser als 
aktuell berücksichtigt und eingeplant 
werden. Eine intelligente mit neuen 
Technologien geführte Verkehrsfüh-
rung mit dem Areal als „Micro - Si-
licon Valley“ (Gewerbe, Leitsysteme 
Fahrzeuge, Peaks Informationen, 
Transportkapseln, attraktive Arbeits-
plätze) hat grosses Potenzial.

x

x

x

Wird zur Kenntnis genommen. 

Dies entspricht der Haltung des Ge-
meinderats.

Die Gemeinde Köniz hat die Aus-
arbeitung eines Verkehrskonzepts 
ausgelöst, welches die entsprechen-
den Fragen behandelt, beurteilt, die 
nötigen Schlüsse zieht und Vorga-
ben für die nachgelagerten Überbau-
ungsordnung(en) und Projektierun-
gen defi niert.
Die Berücksichtigung von Elektro-
fahrzeugen bedarf keiner speziellen 
Regelung auf Stufe Nutzungspla-
nung.

7 Wir fi nden die Vorgaben im Kapitel 
4.4 und 4.5 des Nutzungsplanes gut.
Da der Standort bestens mit ÖV er-
schlossen ist, begrüssen wir Autoar-
mes oder autofreies Wohnen.

x Wird zur Kenntnis genommen.
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A 0.5 Abstellplätze pro Wohnung ist 
aus unserer Sicht eindeutig zu hoch. 
Das Gebiet ist sehr gut mit ÖV er-
schlossen, die Infrastruktur für Fuss- 
und Veloverkehr wird ausgebaut. 
Unnötige Parkierungsmöglichkeiten 
führen zu Mehrverkehr, was in un-
mittelbarer Nähe von grossen Schul-
standorten nicht verantwortbar ist. 
Wir fordern 0.25 Abstellplätze pro 
Wohnung, damit werden notwendige 
Parkierungsmöglichkeiten für Behin-
derte, Mobility und das Gewerbe ab-
gedeckt.

x Die besonderen Vorschriften zum 
Nutzungsplan lassen eine Unter-
schreitung des Wertes von 0.5 Ab-
stellplätzen pro Wohnung zu.

A Der Bahnhof Wabern soll ein guter 
Umsteigeort für ÖV-Nutzer, Fuss-
gänger und Velofahrer werden. Wir 
fordern die heutigen Umsteigedi-
stanzen zu verkürzen, optimieren 
bzw. zusammenlegen. Zudem muss 
alles unternommen werden, um 
die Schulwegsicherheit im Perime-
ter und an den Übergängen zu den 
Schulstandorten zu sichern.

x Dies entspricht der Haltung der 
Gemeinde. Jedoch liegt die Linien-
führung des ÖV und die damit ver-
bundenen Konsequenzen nicht in 
abschliessender Kompetenz der Ge-
meinde - wird aber mit vorliegender 
Planung unterstützt.
Die Übergänge zu den Schulstand-
orten liegen ausserhalb des Pla-
nungsperimeters.

A Wir begrüssen, dass der Bahnhof-
platz als städtischer Freiraum und 
Treff punkt aufgewertet werden soll. 
Die Einführung einer Begegnungs-
zone mit Tempo 20 ist dabei zwin-
gend notwendig. Freiräume sind für 
alle Bewohner/innen da.

x Dies entspricht der Haltung der Ge-
meinde und ist entsprechend vorge-
sehen.
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B Zu Art. 3/1
Die Gestaltung des Bahnhofplatzes 
als Treff punkt begrüssen wir grund-
sätzlich sehr, haben aber wegen der 
engen Platzverhältnisse Vorbehalte 
gegenüber einzelnen Inhalten. Ins-
besondere den für Besucher des 
Gurtens angedachten Car-Park-
platz lehnen wir ab, da Reisecars 
problemlos die Wartezeit auch mit 
grösserem Abstand zur Gurtenbahn 
überbrücken können.

x Wird zur Kenntnis genommen.
Die Lage der oberirdischen Parkie-
rung wird erst im Rahmen der nach-
gelagerten Überbauungsordnung 
festgelegt.

B Zu Art. 3/1
Bei der grundsätzlich interessanten 
Option der Anknüpfung der Buslinie 
29 an den Bahnhof Wabern, sehen 
wir einen Interessenskonfl ikt mit 
der geplanten Tempo 20 Zone, wel-
cher angesichts des eher niedrig 
geschätzten Umsteigepotentials hö-
here Priorität eingeräumt wird. Aus-
serdem scheint uns die bestehende 
Bahnhofstrasse wegen des engen 
Strassenraums und des heiklen 
Knotens bei der Bäckerei Aegerter 
für eine Busroute ungeeignet, aus 
verkehrsrechtlicher Sicht vermutlich 
sogar unzulässig. Wir empfehlen da-
her diese Option fallen zu lassen.

x
Wird zur Kenntnis genommen.
Die Integration der Buslinien Nr. 
22/29 Bedarf einer guten Abstim-
mung, ist aber nicht unmöglich.
Als langfristiges Ziel ist die Anknüp-
fung der Buslinien Nr. 22/29 an den 
Bahnhofsplatz die logische Konse-
quenz der Planung. (Identitätsstif-
tend, städtebaulich, funktional). Die 
Planung soll diesbezüglich aufwärts-
kompatibel sein.

B Art. 4/3
Da eine verkehrsberuhigte Tempo 
20 Zone angestrebt wird, ist für uns 
nicht nachvollziehbar, weshalb für 
die Verbindung Kirchstrasse - Bahn-
hofplatz eine Fahrbreite von 6m ein 
Trottoir vorgesehen ist. Ausserdem 
ist mit bauliche Massnahmen dafür 
zu sorgen, dass Tempo 20 auch ein-
gehalten wird.

x Wird zu Kenntnis genommen.
Die besonderen Vorschriften de-
fi nieren keine Querschnitte und 
Fahrbahnbreiten. Die erforderlichen 
Dimensionen sind im Rahmen der 
Überbauungsordnung/ Strassenpro-
jektierung aus den massgebenden 
Begegnungsfällen abzuleiten.
Die Gestaltung ist selbstverständlich 
auf die Geschwindigkeit der Begeg-
nungszone Tempo 20 auszurichten.
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B Art. 4/4
Wir begrüssen ausdrücklich die Be-
schränkung der Anzahl PP, was ein 
entscheidender Faktor für die Um-
setzung des Planungszieles eines 
motorfahrzeugarmen Quartieres 
darstellt. Ebenfalls richtig scheint 
uns die Festlegung, wonach alle PP 
im Arealperimeter in Einstellhallen 
unterzubringen sind. Klärungsbe-
darf besteht hingegen bezüglich der 
Platzierung von Kunden-PP für pub-
likumsorientierte Dienstleistungen.

x
Wird zur Kenntnis genommen.
Die Verortung von Abstellplätzen 
erfolgt erst in der nachgelagerten 
Überbauungsordnung.

B Art. 4/4
Es muss ein umfassendes Ver-
kehrskonzept erstellt werden. Dass 
innerhalb eines engen Radius Tem-
po 20, 30 und 40 vorkommen, ist 
verwirrend. Die sanierte Kirchstras-
se sowie die angrenzende Tempo 
20 Zone bergen gewisse Probleme, 
welche durch die Verdichtung des 
Bahnhofquartiers noch weiter ver-
schärft werden. Z.B. die Querung 
der Kirchstrasse ist insbesondere 
für Schulkinder zu Stosszeiten sehr 
schwierig und wurde bereits von 
Elternräten der Gemeinde vorgetra-
gen. Ebenso führen die gelb einge-
färbten Bereiche in der Strassenmit-
te täglich zu konfl iktiven Situationen 
zwischen den verschiedenen Ver-
kehrsteilnehmenden. Auch ist die 
Vortrittsregelung bei Bondelistrasse 
- Kirchstrasse Abzweigung ungenü-
gend ersichtlich und wird wiederholt 
missachtet. 

x
Wird zur Kenntnis genommen.
Die Gemeinde Köniz hat die Aus-
arbeitung eines Verkehrskonzepts 
ausgelöst, welches die entsprechen-
den Fragen behandelt, beurteilt, die 
nötigen Schlüsse zieht und Vorga-
ben für die nachgelagerten Über-
bauungsordnung(en) und Projektie-
rungen defi niert.
Sichere Fusswege, insbesondere 
sichere Schulwege, sind ebenfalls 
ein hoch gewichtetes Anliegen des 
Gemeinderats.  Die Übergänge zu 
den Schulstandorten liegen ausser-
halb des Planungsperimeters.



31
Planungstitel

Mitwirkungsbericht – Vorprüfungsexemplar

3 Folgerungen für die weitere Umsetzung

3.1 Würdigung der Mitwirkungseingaben

Grundsätzlich ist aufgrund der Mitwirkungseingaben 
ein positiver Tenor gegenüber den vorgelegten Pla-
nungsinstrumenten auszumachen.

Begrüsst werden die Aufwertung des Quartiers, die 
angestrebte bauliche Dichte und Nutzungsdurch-
mischung.

Mit Abstand am meisten Anregungen und Einwendun-
gen wurden betreff end Verkehr eingereicht. Die neue 
Erschliessungsstrasse wird nicht in Frage gestellt. Die 
angestrebte Begegnungszone Tempo 20, wie auch 
die Beschränkung der Anzahl Abstellplätze werden   
gross mehrheitlich begrüsst.

Als zum jetzigen Zeitpunkt fehlend empfunden wird 
ein Verkehrskonzept, welches sich den Befürchtun-
gen, Anliegen und Fragen der Mitwirkenden annimmt. 
Hauptthemen sind hier der Immissionsschutz vor 
Mehrverkehr sowie die Sicherheit von Fusswegen, 
insbesondere den Schulwegbeziehungen.

Ein weiterer umstrittener Punkt ist die bauliche Höhe 
der geplanten Überbauung. Insbesondere die bisher 
angedachten baulichen Dimensionen auf dem ehema-
ligen Bahnareal wurde stark in Frage gestellt.

Schwer verständlich waren für viele Mitwirkende die 
unterschiedlichen Perimeter der verschiedenen Pla-
nungsinstrumente (ZPP, BEK, BLP).

3.2 Interessensabwägung der Gemeinde

Die öff entliche Mitwirkung bei Planungen soll die Pla-
nungsbehörden in ihrer Aufgabe unterstützen, eine 
den Anforderungen des Gesetzes und den Bedürfnis-
sen der Bevölkerung entsprechende Raumordnung 
zu schaff en. Sie dient der Sammlung von Ideen und 
Hinweisen bzw. - nach den Worten des kantonalen 
Baugesetzes - von Anregungen und Einwendungen. 
Sie ist damit ein Teil der Grundlagenbeschaff ung. Zu-
dem ermöglicht sie der Bevölkerung eine politische 
Einfl ussnahme und den Planungsbehörden eine mög-
lichst breite Interessenabwägung.

Der Information der Bevölkerung räumt das 
übergeordnete Recht damit einen hohen Stel-
lenwert ein. Ein Rechtsmittel im Rahmen der 
öff entlichen Mitwirkung (Einsprache- oder Be-

schwerdemöglichkeit) besteht jedoch nicht.

Betroff ene, schutzwürdige Interessen können nach 
übergeordnetem Recht erst im Rahmen der öf-
fentlichen Aufl age mit Einsprache gerügt werden.

Mit der vorliegenden Zone mit Planungspfl icht werden 
grundeigentümerverbindlich Art und Mass der Nut-
zung, Gestaltungsgrundsätze und weitere relevante 
Bestimmungen, insbesondere zum Verkehr, festge-
legt. Viele Themenbereiche, z.B. die abschliessenden 
Lagen, Höhen, Längen und Breiten von Hoch- und 
Tiefbauten u.dgl. werden zielgerichtet und stufen-
gerecht erst in der nachfolgenden Detailplanung der 
Überbauungsordnung thematisiert und im Rahmen 
der im entsprechenden Verfahren stattfi ndenden öf-
fentlichen Aufl age behandelt werden.

3.3 Schlussfolgerungen

Die Gemeinde löste für die neue Bahnhofstrasse 
Wabern die Ausarbeitung eines Betriebs- und Ge-
staltungskonzepts BGK aus. Die aus der Mitwirkung 
gestellten Fragen sollen damit beantwortet werden 
können. Zudem wird es als Grundlage für die weiter-
gehende Projektierung dienen.

Die Arbeiten zum BGK laufen zurzeit noch. Bereits 
zum jetzigen Zeitpunkt kann festgestellt werden, dass 
an den vorliegenden Planungsinstrumenten aufgrund 
des BGK keine Anpassungen notwendig sind. Weder 
das behördenverbindliche Bebauungs- und Erschlies-
sungskonzept, noch die neue Zone mit Planungs-
pfl icht legen Inhalte fest, welche mit den im Entwurf 
vorliegenden Ergebnissen des BGK in Konfl ikt stehen 
würden.

Betreff end der baulichen Dimensionen auf dem ehe-
maligen Bahnareal erfolgte eine vertiefte Überprü-
fung durch die Gemeinde. Auf Antrag der Bau- und 
Planungskommission entschied der Gemeinderat 
aufgrund vorliegenden Mitwirkungseingaben (Reduk-
tion von Gebäudehöhe und Gebäudelänge) sowie der 
Eingabe der BLS (Überprüfung der Aufl agen NISV) 
folgende Anpassungen an der Überbauung auf dem 
ehemaligen Bahnareal:

 ▪ Reduktion der Zone mit Planungspfl icht bis 
zum westlichen Ende von Parzelle Nr. 2500. 
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3.4 Verfahren und Termine

Die Gemeinde beabsichtigt die durch die Realisierung 
des Doppelspurausbaus Kehrsatz Nord - Frisching-
weg der BLS Netz AG entstehenden Synergien für die 
neue Bahnhofstrasse möglichst zu nutzen.

Deshalb soll die Planung nach der erfahrenen Verzö-
gerung  durch die Erarbeitung des Verkehrskonzepts 
und der Überprüfung der Überbauung des Bahnareals 
nun zur kantonalen Vorprüfung eingereicht werden.

Die öff entliche Mitwirkung zur ZPP Nr. 2/4 „Areal Sta-
tion Wabern“ ist mit Vorlage dieses Berichtes abge-
schlossen. Der Beschluss für die Freigabe der Pla-
nungsinstrumente zur kantonalen Vorprüfung ist im 
Gemeinderat am 27. März 2019 erfolgt.

Da die Zone mit Planungspfl icht, Baulinienplan und 
Schutzplan grundeigentümerverbindlich sind, werden 
diese nach Abschluss der Vorprüfung zur öff entlichen 
Aufl age gebracht. Dies ist nach heutigem Zeitplan im 
Herbst 2019 vorgesehen. Im Rahmen der Aufl agefrist 
können im Sinne von Art. 61 des kantonalen Bauge-
setzes alle betroff enen Grundeigentümer ihre Ein-
sprache einreichen.

Nach einer allfälligen weiteren Überarbeitung werden 
die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger im Rahmen 
einer Volksabstimmung über die Zone mit Planungs-
pfl icht und den Baulinienplan befi nden. Die Volksab-
stimmung kann frühestens im Mai 2020 stattfi nden.

Bei einer Annahme der Planung durch die Stimm-
berechtigten erfolgt zum Schluss die Genehmigung 
durch das Amt für Gemeinden und Raumordnung des 
Kantons Bern. Die Planung könnte mit diesem Zeit-
plan in etwa im Herbst 2020 in Kraft gesetzt werden. 

▪ Ende März 2019 Beschluss GR Vorprüfung
▪ April - Juni 2019 Kantonale Vorprüfung
▪ Herbst 2019 Öff entliche Aufl age
▪ ab Mai 2020 Volksabstimmung

Der westliche Fortsatz des Bahnareals wird 
aufgrund der schlechten Erschliessbarkeit und 
der baulichen Nähe zu der bestehenden Über-
bauung Kirchstrasse 138-150 der Verkehrszone 
Bahn zugeordnet und nicht wie vorgesehen der 
neuen Zone mit Planungspfl icht zugewiesen 
werden. Dieser Bereich des Bahnareals kann im 
Rahmen einer allfällig neuen Gesamtkonzeption 
der Überbauung Kirchstrasse 138-150 zielfüh-
render in das Areal Station Wabern eingebun-
den werden.

Abbildung 2: Perimeter rot gestrichelt: Perimeter 
„Änderung ausserhalb OPR 2018“, Perimeter rot 
durchgezogen: neu Verkehrszone Bahn, Perimeter 
blau: verbleibender Perimeter ZPP Nr. 2/4, schraffi  ert: 
Perimeter Überbauung Kirchstrasse 138-150.

▪ Reduktion der maximalen Fassadenhöhe um 
ein Vollgeschoss auf 11 [m]. Zudem wird das 
maximale Nutzungsmass von 7‘000 [m2] auf 
2‘400 [m2] reduziert und als Grundlage für die 
nachfolgende Überbauungsordnung ein quali-
tatives Verfahren vorgeschrieben. Zur besseren 
Verständlichkeit wurde die Zone mit Planungs-
pfl icht in die zwei Sektoren A (Bahnareal) und B 
(restliche Überbauung ) aufgeteilt.

Zur besseren Verständlichkeit wurde der Planungs-
perimeter für alle Planungsinstrumente vereinheitlicht 
und überall der Perimeter gemäss OPR „Änderung 
ausserhalb OPR 2018“ eingetragen.


